
Satzungsänderung 2008 Berechnung des Kostenersatzes Brandsicherheitswachen 304.5

Berechnung der Brandsicherheitswachen

Auszahlungsmodus:

A 5 - A 8 19,16 EUR

A 9 - A 12 22,75 EUR

41,91 EUR Durchschnitt: 20,95 €

Bei 200 Veranstaltungen im Jahr mit drei Feuerwehrmännern und 4 Stunden Veranstaltungsdauer zuzüglich einer Stunde
An- und Abfahrt werden pro Veranstaltung im Durchschnitt 314,25 € ausgezahlt.

Das ergeben Jahreskosten in Höhe von rd. 62.850,00 €

Bisher standen pro Veranstaltung Einnahmen in Höhe von 102,26 € gegenüber.

Das ergaben Jahreseinnahmen von 20.452,00 €

Unterdeckung: 42.398,00 €

Neuberechnung: geschätzte geschätzte
Anzahl Einnahmen

Veranstaltungen bis 3 Stunden mit drei Feuerwehrbediensteten
20,95 3 3 188,55 € 10 1.885,50 €

Veranstaltungen bis 5 Stunden mit drei Feuerwehrbediensteten
20,95 5 3 314,25 € 170 53.422,50 €

Veranstaltungen über 5 Stunden mit drei Feuerwehrbediensteten
20,95 5 3 314,25 € 20 6.285,00 €

61.593,00 €

zuzüglich 2 % Aufschlag für schichtzulagefähige Dienstzeiten 1.231,86 €

Aufwand: 62.824,86 €

Kontrollrechnung: Anzahl Geschätzte
Feuerwehrmänner Veranstaltungszahl

Veranstaltungen bis drei Stunden pro Feuerwehrmann 
20,95 € 3 62,85 € 2 125,70 € 10 1.257,00 €

Veranstaltungen bis vier Stunden 
20,95 € 4 83,80 € 3 251,40 € 25 6.285,00 €

Veranstaltungen bis fünf Stunden
20,95 € 5 104,75 € 3 314,25 € 145 45.566,25 €

Veranstaltungen bis sechs Stunden
20,95 € 6 125,70 € 3 377,10 € 15 5.656,50 €

Veranstaltungen bis sieben Stunden
20,95 € 7 146,65 € 5 733,25 € 5 3.666,25 €

Geschätzte Einnahmen 62.431,00 €

Es wird der ermittelte Stundensatz von 20,95 EUR als (keine Vorschläge) favorisiert.
Pro angefangene Stunde wird eine Toleranzgebühr von 10,50 EUR angesetzt.

Die Gebühr für die angefangene Stunde ist in der Kontrollrechnung nicht enthalten, so dass dieser Betrag geringer ausfallen wird.

Diese Stundensätze beinhalten:

die Kontrollzeiten vor und nach der Veranstaltung, 1 Stunde
die Einlasszeit, individuell
die Dauer der Veranstaltung. individuell


